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RS OGH 1983/12/13 2Ob605/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1983

Norm

AußStrG §9 A2b

EntmO §12 Abs2

Rechtssatz

Durch den vor einer Entscheidung über die Entmündigung erfolgten Tod der betro4enen Person fällt eine Beschwer

gegen einen Beschluß weg, mit welchem gem § 12 Abs 2 EntmO die Sache an ein anderes Gericht übertragen wurde.

Entscheidungstexte

2 Ob 605/83
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